
Platzordnung für die
Campingfreunde Durmersheim

1.  Die CAMPINGFREUNDE haben in der Schwimmbadstraße in Durmersheim einen
     CAMPINGPLATZ zur eigenen Nutzung gepachtet.

2.  Freie Stellplätze werden vom Vorstand an interessierte Clubmitglieder auf Antrag
     vergeben.

3.  OCK-Mitglieder ohne Mietvertrag und clubfremde Gäste der Dauerplatz-Inhaber
     können nach Absprache mit dem Platzwart/Vorstand verfügbaren Stellraum mit
    Caravan/Wohnmobil/Zelt benutzen.

4.  Dauerplatz-Inhaber können Besucher empfangen. Wenn Besucher beabsichtigen bei
     ihrem Gastgeber zu übernachten, unterrichten sie bitte den Platzwart.

5.  Platzbenutzer nach Ziffer 3 ist der Empfang von Besuchern generell nicht gestattet.

6.  Für die Benutzung von Stellplätzen nach Ziffer 3 gelten Gebührensätze:

     a) - mit Caravan, Wohnmobil oder Zelt                                €  8,50 pro Einheit/Nacht
            incl. Stromgebühren
         -  bei mehr als 1 Übernachtungen wird der Verbrauch
            nach Zählerstand berechnet                                            €  0,45 je KW

     b)  für die Dauer des Sommerfestes/Pfingstfestes                 €  5,00 pro Einheit/Nacht
          Stromgebühren nach Zählerstand                                     €  0,45 je KW

     c)  Besucher von Dauerplatz-Inhabern ohne Caravan/Wohnmobil/Zelt
          sind gebührenfrei.

7.  Die Gebühren für die Besucher zahlen sie bitte bei deren Eintreffen unaufgefordert
     an den Kassierer oder ein Vorstandsmitglied.

8.  Sie möchten und sollen sich auf dem Campingplatz wohlfühlen.
     Das möchten und sollen auch sämtliche übrigen Benutzer.
     Verkaufs- oder sonstige kommerzielle Veranstaltungen sind auf dem
     Campingplatz verboten. 
     So etwas geht gut, wenn  A L L E  die nötige und mögliche Rücksicht nehmen. 

 
   Einige Regeln sollten hierfür Richtschnur sein:

- Schließen sie das Eingangstor stets hinter sich zu

- Fahrzeuge von Besuchern und Zweitfahrzeuge von Stellplatzinhabern
  bleiben draußen. (außer zum Be- und Entladen)
  Dauerparken ist untersagt.

- Vermeiden sie Lärm und lautes Rufen.



- Stellen sie ihre Empfänger auf Zimmerlautstärke.

- Beachten sie die Mittagsruhe von 12.00 - 14.00 Uhr
  und die Nachtruhe                   von 23.00 - 07.00 Uhr.

- Kraftfahrzeuge während den Ruhezeiten auf dem Platz bitte nur in
  Notfällen benutzen.

- Richten sie alle sportlichen Betätigungen so ein, daß niemand belästigt
  oder gestört wird und das nichts beschädigt wird.

- Bitte beachten sie die Aufsichtspflicht für ihre Kinder!

- Ihren Hund dürfen Sie mitbringen. Auf dem Platz ist er stets anzubinden.
  Sein Geschäft verrichtet er draußen und die Besitzer sind verpflichtet, den 
  Platz sauber zu halten.

- Ihren Wohnwagen können sie auf dem Dauerstellplatz waschen.
  Das Waschen der PKW ist untersagt.

9.  Ihren Dauerstellplatz pflegen sie so, als wäre er ihr Eigentum.
    Auch da würden sie Rasen und Fahrspur nicht am Sonntag mähen,
    würden kaum Wäscheleinen von Baum zu Baum spannen.

10. Den Müll nehmen sie mit nach Hause.
      Das gemähte Gras entsorgen sie selbst.

11. Auf dem Stellplatz und der angrenzenden Fahrspur ist der Rasen stets
      kurz zu halten.
      Der Stellplatz ist kein Lagerplatz für Campingmöbel, Hausrat usw.
      Die Pergola ist zum Frühjahrsarbeitsdienst von dort abgestellten privaten
      Gegenständen zu räumen.

12. Wenn sie den Campingplatz als letzter verlassen, überzeugen sie sich bitte
      (und notfalls sorgen sie bitte dafür), daß alle Tore und Türen des Platzes
      abgeschlossen sind.
 
13. Das Sanitär-Gebäude mit allem drum und dran sollte immer "apilfrisch" sein.
      Gerade hier gibt jeder seine Visitenkarte ab.
      Tragen sie bitte dazu bei, daß der eingeteilte Wochen-Toilettendienst nicht
      überfordert wird. Der Putzdienst sollte an den Tagen Dienstag, Mittwoch oder 
      Donnerstag durchgeführt werden.
 
      In diesem Zusammenhang der besondere Hinweis auf eine Selbstverständlichkeit:
      Kleinkinder sind am "Ort" zu beaufsichtigen und zu betreuen.

14. Gemeinschaftsarbeiten werden nach Bedarf vom Platzwart angesetzt.
      Sie werden 10 Stunden im Jahr nicht überschreiten. 
      Sollte jemand beruflich verhindert sein, gibt es die Möglichkeit den Arbeitsdienst
      nach Absprache mit dem Platzwart nachzuholen.
      Für jede nicht geleistete Arbeitsstunde werden €  8,00 in Anrechnung gebracht.



15. Der Platzwart ist der gute Geist unseres Campingplatzes.
      Er ist besorgt und bemüht, daß alles in Ordnung bleibt.
      Aber er ist auf ihre Mithilfe angewiesen.
      Helfen sie ihm wenn es mal besonders schwer wird, es lohnt sich.

16. Alles was die Platzbenutzer auf den Campingplatz einbringen, unterliegt ihrer
      Fürsorge und Aufsicht.
      Der Club ist nicht sachversichert. Für irgendwelche Schäden an ihrem Habe könnte 
      er in keinem Falle haften.

17. Machen sie sich Gedanken, wie wir unser Clubleben auf dem Campingplatz
      heute und in Zukunft noch besser und schöner gestalten können.

18. Mit Unterzeichnung des Platzvertrages wird die Platzordnung anerkannt.

gez. Peter Therre
1. Vorsitzender
Durmersheim, 15.06.2010

              
  


